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Zielabweichungsverfahren (ZAV) gemäß §'6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG)1 i. V. m. Artikel 10 

Landesplanungsvertrag - Antrag der Gemeinde Grünheide (Mark) für die Schaffung neuer 

Wohnsiedlungsflächen in der Gemeinde 

Grünheide (Mark) im Tesla-Umfeld 

hier: Versagen des Einvernehmens 

Sehr geehrte Frau Hammerschmid, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 22. Oktober 2025, mit welchem Sie um Erteilung des Einvernehmens zu 

dem Antrag der Gemeinde Grünheide (Mark) für die Schaffung neuer Wohnsiedlungsflächen im Tesla-

Umfeld, bitten. 

Im Ergebnis der erfolgten Abfrage im Geschäftsbereich des MLEUV wird das Einvernehmen versagt. 

Begründung 

Forst 

Der Grundsatz des Walderhalts (BWaldG und LWaldG) sowie der Beschluss des Landtages Brandenburg 

vom 23.2.2023 (Drucksache 7/7220-13) werden nicht berücksichtigt. Es fehlen sowohl Alternativen als auch 

Vermeidungsprüfungen. Die Begründung für die Inanspruchnahme des Waldes ist unzureichend. Das 

öffentliche Interesse am Walderhalt überwiegt im geplanten Gebiet. 

Weitere Ausführungen entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage. 
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Landschaftsschutzgebiet  

Die Gemeinde hat beim MLEUV eine Voranfrage für ein Zustimmungsverfahren (§ 9 Absatz 6 Nr. 4 

BbgNatSchA~) zur Änderung des Flächennutzungsplanes eingereicht. Dabei handelt es sich um Flächen im 

Landschaftsschutzgebiet, die als Baugebiet ausgewiesen werden sollen. Die Vorprüfung konnte seitens 

der Naturschutzabteilung des MLEUV noch nicht abgeschlossen, da die Gemeinde noch nicht alle zur 

Prüfung erforderliche Grundlagen vorgelegt hat. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

Dr.  Frank  Beck  

Abteilungsleiter Technischer und fachübergreifender Umweltschutz 

Anlagen: 	Anlage 1 - Stellungnahme Forst 
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Ref. 51  

Frau  Lysakowska 

Zielabweichungsverfahren -Antrag der Gemeinde Grünheide (Mark) für die Schaffung neuer 

Wohnsiedlungsflächen im Tesla-Umfeld 

Das Interesse der Gemeinde an der Schaffung von Raum zur Siedlungsentwicklung im Umfeld von 

Tesla ist nachvollziehbar. Dennoch wird die Inanspruchnahme von Wald auf beantragten 

Standorten aus forstfachlicher Sicht abgelehnt. Das Einvernehmen wird nicht erteilt. 

Bei den überplanten Flächen handelt es sich ausschließlich um Wald gemäß § 2 LWaldG. 

Ausgehend von den Planungen im Entwurf zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) 

der Gemeinde Grünheide, Stand 25.02.2025, wurden umfangreiche Nutzungsartenänderungen zu-

gunsten einer nachfolgenden Bebauung vorgesehen. Dieser FNP überplant überwiegend Wald. Mit 

dem FNP soll der Umfang der Eigenentwicklung innerhalb der Gemeinde erheblich erweitert wer-

den und übersteigt gleichzeitig den zulässigen Rahmen der bislang abgestimmten Raumordnungs-

planung. Aus dieser geplanten Überschreitung heraus, ergibt sich dieses Zielabweichungsverfah-

ren. 

Die im o. g. Antrag der Gemeinde Grünheide im Rahmen eines ZAV genannten beiden Einzelplan-

flächen wurden durch die untere Forstbehörde bereits bei der Entwurfsauslage zur Neuaufstellung 

des FNP der Gemeinde Grünheide intensiv geprüft und bewertet. Ein aktualisierter Entwurf oder 

eine Stellungnahme der Gemeinde Grünheide gegenüber der Forstbehörde liegt bisher nicht vor. 

Gemäß ROG werden bei Raumordnungsplanungen Gesamträume betrachtet und die entspre-

chenden Entwicklungsziele als Rahmenplanung umrissen. Die enthaltenden Grundsätze der 

Raumordnungsplanung beinhalten u. a. sowohl umfangreiche wirtschaftliche Ziele 'als auch Hin-

weise darauf, dass eine Brachflächenentwicklung gegenüber neuer Flächeninanspruchnahmen 

vorgezogen werden sollen. Auch soll die Zerschneidung der freien Landschaft sowie Waldflächen 

generell möglichst vermieden werden. Im Entwurf zur Neuaufstellung des FNP der Gemeinde 

Grünheide wurden jedoch überwiegend gerade Waldflächen für eine Entwicklung vorgesehen und 

entsprechend dargestellt. 

Der Raum, über die Gemeindeflächen von Grünheide hinaus, muss bei der Beurteilung der Zielab-

weichung berücksichtigt werden. Den Antragunterlagen fehlt eine fundierte Darstellung/Begrün-

dung zu den ermittelten Potentialen im Umfeld und deren tatsächlicher bisheriger Ausschöpfung 

(Tesla-Umfeldentwicklungskonzept). Der Gesamtraum bietet aufgrund der dargelegten Potentiale 
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weiterhin ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten ohne Waldzerstörungen. Die Notwendigkeit der 

beabsichtigen Zielabweichung in Grünheide ist angesichts der nicht genutzten Potentiale außer-

halb des Waldes im weiteren Umfeld nicht plausibel. Die aufgeführte Beschäftigungszahl von 

40.000 Mitarbeitenden der Gigafactory scheint mit Blick auf die bisherigen Beschäftigungsentwick-

lung auch bei erheblichen Produktionssteigerungen und Umsetzung des BP 60 nicht realistisch. 

Waldumwandlungen stellen naturschutzrechtlich einen Eingriff dar. Nach den Regelungen des 

BNatSchG sind vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen (Vermeidungsgebot). 

Augenscheinlich hat weder eine Prüfung von alternativen Standorten außerhalb von Wald noch 

eine Prüfung der Vermeidbarkeit des Eingriffs in den Wald stattgefunden. Es fehlt also an der 

grundsätzlichen Beantwortung der Fragen nach der Vermeidbarkeit und an der Prüfung von 

Realisierungsmöglichkeiten des Vorhabens auf Nicht-Waldflächen. 

Nach den Regelungen des § 6 LWaldG ist die Bedeutung des Waldes durch die Planungsträger zu 

berücksichtigen. Dabei hat der Walderhalt als öffentlicher Belang Vorrang! Planungsträger haben 

Forstbehörden bereits bei der vorbereitenden Planung zu beteiligen und müssen sich mit diesen 

abstimmen. Die Eignungsanalyse von Wohnbaupotentialen in den Gemeinden Grünheide und 

Spreenhagen der RPG Oderland-Spree  wurde ohne forstfachliche Beteiligung erstellt. Gleichzeitig 

berücksichtigt die angewandte Methodik (KNF-Wohnbaupotentialanalyse) wesentliche Faktoren 

der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, der Ressourcenschonung und elementare Grundsätze des 

BWaIdG, LWaldG und BauGB nicht. Sie enthält keinerlei Aussagen zu Prüf- und 

Abwägungsergebnissen der Grundsätze des § la BauGB. Möglichkeiten der Entwicklung der 

Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 

andere Maßnahmen zur Innenentwicklung wurden nicht geprüft. So wird auch nicht erkennbar, in 

welchem Maß weitere Bodenversiegelungen vermeidbar wären. Schon gar nicht inwieweit eine 

Umnutzung von Wald (BWaIdG und LWaldG) überhaupt begründet notwendig ist, um die 

gemeindlichen Entwicklungsziele zu erreichen. 

Bedingt durch die Ansiedlung der Tesla Gigafactory werden für die daraus resultierenden 

notwendigen Infrastrukturmaßnahmen bereits  ca.  vier Quadratkilometer (!) Wald im Bereich 

Grünheide in Anspruch genommen. Weitere Planungen auf Waldflächen mit dem Ziel einer 

Nutzungsartenänderung müssen unbedingt vermieden werden, zumal im weiteren Umfeld Nicht-

Waldflächen zur Verfügung. stehen 

Grundsätzlich muss die erhebliche und zunehmende Bedeutung des Waldes für die Umwelt 

gemäß § 1 LWaldG - gerade und besonders in Zeiten der sich stark verändernden Umwelt- und 

Klimabedingungen Berücksichtigung finden. Der Erhalt des Waldes ist von besonderer Bedeutung 

für die Allgemeinheit (§ 1 BWaIdG und § 1 LWaldG). Wald ist wegen seiner Bedeutung für die 

Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Tier- und 

Pflanzenwelt, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die natürlichen 

Bodenfunktionen, als Lebens- und Bildungsraum, wegen seiner Bedeutung für das Landschaftsbild 

und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) sowie wegen seines 

wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) zu erhalten. Planungen auf Waldflächen mit dem Ziel einer 

Nutzungsartenänderung werden von unterer und oberster Forstbehörde insbesondere aus diesen 

Gründen inzwischen generell kritisch gesehen. 
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Im Beschluss des Landtages Brandenburg vom 23.2.2023 (Drucksache 7/7220-13) wird die 

Landesregierung aufgefordert, den Schutz der Waldbestände als wesentlicher Faktor beim 

Klimaschutz zu intensivieren und dabei insbesondere auf den Erhalt der bestehenden Wälder zu 

achten. 

Gemäß der Studie zum Klimaplan des Landes Brandenburg (Institut für ökologische 

Wirtschaftsforschung vom 28.02.2023) sollen im Handlungsfeld 7 (Landnutzung, Forstwirtschaft 

und Senkenwirkung) bestehende Waldflächen geschützt und Waldflächen vermehrt werden. Bei 

den Zwischen- und Sektorzielen des Klimaplans Brandenburg, Übersicht über den 

Orientierungsrahmen zur Erreichung von Klimaneutralität für die Jahre 2030 und 2040 sowie das 

Zieljahr 2045 vom 23. August 2022, wird die Stabilisierung der Senkenleistung des Waldes über 

eine Neubewaldung von über 70.000 Hektar gefordert. 

Der Erhalt des bestehenden Waldes und eine erhebliche Waldmehrung um viele tausend Hektar 

sind damit grundsätzlich Ziele des Klimaschutzes im Land Brandenburg. 

Bei der hier geplanten Waldinanspruchnahmen ist von einer Raumbedeutsamkeit auszugehen. 

Insbesondere, da diese zusätzlich zu den bereits entwaldeten Flächen in der Region geplant sind. 

Der in § 1 BWaIdG und § 1 LWaldG gesetzlich verankerte Walderhalt hat zahlreiche gute Gründe. 

Die vielfältigen Funktionen des Waldes können hier nicht mehr wirken. Jeder weitere flächige 

Verlust von Wald in der Region wirkt umso schwerer. Immer weniger werdender Wald kann keine 

Waldfunktionen erfüllen. Der Erhalt des Waldes in seiner räumlichen Ausdehnung (das bloße 

Vorhandensein) mit seinen Funktionen, Zweckbestimmungen und. Wirkweisen ist hier von 

öffentlichem Belang. 

Mit Rodungen bzw. Umwandlung fällt der Wald mit allen seinen Ökosystemleistungen sofort 

flächig aus. Die Bevölkerung verliert mit jeder Rodung einen Teil seiner Lebensgrundlage, des frei 

zugänglichen Erholungs- und Naturerlebnisraumes „Wald" und wildlebende Tier-, Pflanzen- und 

Pilzarten verlieren ihre lokalen Lebensräume. 

Jede Inanspruchnahme von Wald hat immer Auswirkungen auf das regionale Klima. Die 

Kaltluftbildung und damit die ausgleichende klimatische Funktion des Waldes in der Region wird 

gemindert werden. Vom geplanten Vorhaben betroffen wäre Wald mit den kartierten 

Waldfunktionen erosionsgefährdeter Standort, lokaler Immissionsschutzwald und 

Wasserschutzgebiet (teilw.). 

Unberücksichtigt bleibt die grundsätzliche Bedeutung der Erholungsfunktion von Wald. Eine 

Umsetzung des Vorhabens bedeutet die Zerstörung von Erholungsraum für die jetzigen Anwohner. 

Mit einer Verschiebung des Vorhabens außerhalb der Waldflächen würde der Erholungsraum für 

die jetzigen Anwohner erhalten bleiben und könnte gleichzeitig Erholungsraum für eine 

Neusiedlung sein. 

Jede Inanspruchnahme von Wald stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Die nachteiligen 

Wirkungen einer Waldumwandlung sind mindestens flächengleich an anderer Stelle durch 

Neuanlage von Wald auszugleichen (§ 8 LWaldG). Der Ausgleich erfolgt regelmäßig in der Region 

des Eingriffsorts. Aussagen dazu trifft vorgelegte Planung nicht. Es ist bei derartigen. Planungen 

nicht mehr zeitgemäß, Betrachtungen zu Ausgleichsmöglichkeiten außen vor zu lassen. 
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Durch die Waldrodung wird der im Boden gebundene Kohlenstoff freigesetzt. Unbewertet bleibt 

der Sachverhalt, dass neu begründeter Wald (Ausgleich durch Erstaufforstung) erst nach  ca.  70 bis 

100 Jahren in der Lage ist, eine mit der Ausgangsfläche (gerodete Fläche) vergleichbare 

Kohlenstoffspeicherung im Boden und im aufstockenden Bestand zu erbringen. In der 

Zwischenzeit würde der „alte" Wald weiter Kohlenstoff binden und Kohlendioxid der Luft 

entnehmen. 

Die Unterlagen berücksichtigen den Grundsatz des Walderhalts (BWaIdG und LWaldG) sowie den 

Beschluss des Landtages Brandenburg vom 23.2.2023 (Drucksache 7/7220-13) nicht. Es fehlt an 

Alternativen- und Vermeidungsprüfungen. Die Begründung für die Inanspruchnahme des Waldes 

ist unzureichend. Das öffentliche Interesse am Walderhalt überwiegt im geplanten Gebiet. 

Es ist Aufgabe der kommunalen Planungen alle unsere Gesellschaft betreffende Belange 

aufzuzeigen und diese gegeneinander und untereinander abzuwägen. Es ist nicht nachvollziehbar, 

dass keinerlei Aussagen zu Grundsätzen des Walderhalts (BWaIdG/LWaldG) sowie Umgang mit 

Boden (BauGB) getroffen wurden. Wald ist eine besonders schützenswertes Gut, er bildet eine (die) 

Lebensgrundlage für unsere Gesellschaft. Keinesfalls bildet Wald eine ökologisch nicht weiter zu 

betrachtende „stille Baureserve", so zumindest erweckt die vorliegende Planung den Eindruck, 

soweit dem Wald keinerlei Bedeutung zugemessen wird. 

Grundgesetz und Klimaschutzgesetz umfassen auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor 

den Gefahren des Klimawandels, etwa vor klimabedingten Extremwetterereignissen wie 

Hitzewellen, Wald- und Flächenbränden, Wirbelstürmen, Starkregen, Überschwemmungen oder 

Erdrutschen zu schützen. Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Kommunen 

kommt gerade wegen ihrer kommunalen Planungshoheit eine wichtige Aufgabe zu. 

Ute Lacker 
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Cottbus, 14.11.2025  

Zielabweichungsverfahren (ZAV) gemäß § 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz 
(ROG) i. V. m. Artikel 10 Landesplanungsvertrag  
Antrag der Gemeinde Grünheide (Mark) für die Schaffung neuer Wohnsied-
lungsflächen in der Gemeinde Grünheide (Mark) im Tesla-Umfeld(Gz. 11-
GL5-4653-2/2025-001/001) 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 24.10.2025 
 - Antrag, 21.10.2025 
 - Eignungsanalyse, 16.02.2022 
 - Lagepläne  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-
welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wer-
den für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung 
beiliegende Stellungnahmen der Fachabteilungen übergeben. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Andrea Barenz 
Dieses Dokument wurde am 14.11.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig. 
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FORMBLATT 
Sonstige Vorhaben 

 
Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2 

Belang Wasserwirtschaft 

Vorhaben 

Zielabweichungsverfahren (ZAV) gemäß § 6 Abs. 2 
Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. Artikel 10 
Landesplanungsvertrag, Antrag der Gemeinde Grünheide (Mark) 
für die Schaffung neuer Wohnsiedlungsflächen in der Gemeinde 
Grünheide (Mark) im Tesla-Umfeld 
Hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Dr. Martin Hornbogen 
Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren (W13) 
033201 442-439 
Martin.Hornbogen@LfU.Brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☒ 

 

Fachliche Stellungnahme 

1. Benennen und Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Planungen zur Schaffung neuer Wohnsiedlungsflächen im Teslaumfeld: 
 BP 64 Kagel-Ortslage West 

Landkreis: Oder-Spree, Gemeinde: Grünheide (Mark), Gemarkung: Kagel 
Flur: 6; Flurstücke: 662, 663, 664, 665,105, 496 und 605 

 Grünheide, Am Schulcampus 
Landkreis: Oder-Spree, Gemeinde: Grünheide (Mark), Gemarkung: Grünheide 
Flur: 9; Flurstücke: teilw. 183/5, 183/4, teilw. 521 und teilw. 173 

hier: Herstellung Einvernehmen in Zielabweichungsverfahren, Antrag der Gemeinde Grünheide (Mark) 

2. Fachstellungnahme mit Benennung der gesetzlichen Grundlage (Begründung)  

Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU Brandenburg gemäß BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 sind 
durch die Planungen für die o.g. Flächen nicht betroffen (=> keine entsprechenden fachlichen 
Einwände hinsichtlich der beantragten Zielabweichung).  

 
Dr. Martin Hornbogen 
 
Dieses Dokument wurde am 13.11.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT 
Sonstige Vorhaben 

 
Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Naturschutz und 
Brandenburger Naturlandschaften 

Belang Naturschutz 

Vorhaben 

Zielabweichungsverfahren (ZAV) gemäß § 6 Abs. 2 
Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. Artikel 10 
Landesplanungsvertrag  
Antrag der Gemeinde Grünheide (Mark) für die Schaffung neuer 
Wohnsiedlungsflächen in der Gemeinde Grünheide (Mark) im 
Tesla-Umfeld(Gz. 11-GL5-4653-2/2025-001/001) 

 
Vorhaben-Nr. N1:  

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

 
3118 
Ulrike Hastedt 
N1 
033201 442476 
Ulrike.Hastedt@lfu.brandenburg.de 
 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

Fachliche Stellungnahme 

1. Benennen und Kurzbeschreibung des Vorhabens 

  

2. Fachstellungnahme mit Benennung der gesetzlichen Grundlage (Begründung)  

Vom LfU, Abteilung N zu vertretende Belange sind von dem Zielabweichungsverfahren nicht betroffen. 
 
Beide geplante Wohnbaugebiete liegen in LSG. Im LfU, N2 liegen bisher keine Beteiligungen zu 
Zustimmungsverfahren vor. Allerdings wird im Zielabweichungsantrag zu beiden Gebieten ausgeführt, 
dass entsprechende Anträge beim MLEUV gestellt sind. 
 
Für die noch aufzustellenden Bebauungspläne ist entsprechend der NaturschutzzuständigkeitsVO 
nicht das LfU sondern die UNB des Landkreises zuständig, da es sich bei der geplanten 
Wohnbebauung nicht um Vorhaben, die von einer Bundes- oder Landesbehörde zugelassen werden, 
handelt. 

 
Ulrike Hastedt 
Dieses Dokument wurde am 04.11.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT 
Sonstige Vorhaben 

 
Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 

Zielabweichungsverfahren (ZAV) gemäß § 6 Abs. 2 
Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. Artikel 10 
Landesplanungsvertrag  
Antrag der Gemeinde Grünheide (Mark) für die Schaffung neuer 
Wohnsiedlungsflächen in der Gemeinde Grünheide (Mark) im 
Tesla-Umfeld(Gz. 11-GL5-4653-2/2025-001/001) 

Ansprechpartner*In: 
Telefon: 
E-Mail: 

Frau Hoffmann  
0355 4991 1345 
TOEB@lfu.brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

Fachliche Stellungnahme 

1. Benennen und Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Zielabweichungsverfahren gemäß § 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) i.V.m. Artikel 10 
Landesplanungsvertrag  
Antrag der Gemeinde Grünheide (Mark) für die Schaffung neuer Wohnsiedlungsflächen im Tesla-
Umfeld  
  

2. Fachstellungnahme mit Benennung der gesetzlichen Grundlage (Begründung)  

Rechtsgrundlage 
§ 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
Nach Prüfung der Belange des Immissionsschutzes bestehen für das Zielabweichungsverfahren auf 
Antrag der Gemeinde Grünheide (Mark) für die Schaffung neuer Wohnsiedlungsflächen im Tesla-
Umfeld keine grundsätzlichen Bedenken.  
 
Auf die Standorte der zwei aufgeführten Plangebiete der Gemeinde Grünheide (Mark) wirken 
Emissionen von bestehenden Nutzungen außerhalb der jeweiligen Plangebiete (u.a. Gewerbelärm, 
Straßenverkehrslärm). Hieraus ergeben sich in der Entwicklung der Plangebiete Anforderungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (insbesondere Geräusche). Das LfU hat im Rahmen der 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes bereits eine Stellungnahme zu den Belangen des 
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Immissionsschutzes abgegeben und entsprechende Hinweise und Anregungen für die jeweiligen 
Plangebiete übermittelt. In den jeweiligen verbindlichen Bauleitplanverfahren kann dem Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen u.a. mit Schallschutzmaßnahmen entsprochen werden.  

 
 
Dieses Dokument wurde am 11.11.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Regionalplanerische Stellungnahme zum Zielabweichungsverfahren gemäß § 6 Abs. 2 
Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. Artikel 10 Landesplanungsvertrag – Antrag der 
Gemeinde Grünheide (Mark) für die Schaffung neuer Wohnsiedlungsflächen in der 
Gemeinde Grünheide (Mark) im Tesla-Umfeld 
 
 

Sehr geehrte Frau Hammerschmid, 
 
die Planungsabsichten der Gemeinde Grünheide (Mark) in Form der Neuaufstellung ihres 
Flächennutzungsplans zielen auf die Entwicklung von zwei neuen Wohnbauflächen im Umfeld der 
Tesla-Gigafactory Berlin-Brandenberg. Die Planungsabsichten stehen im Widerspruch zu den 
Zielen Z 5.5 LEP HR (Eigenentwicklungsoption) und Z 5.7 LEP HR (Wachstumsreserve), da die 
dargestellten Wohnsiedlungsflächen die vorhandenen Entwicklungspotentiale überschreiten. Die 
Gemeinde Grünheide beantragt deshalb eine Zielabweichung nach § 6 Abs. 2 ROG i. V. m. Artikel 
10 Landesplanungsvertrag.  
 
Der Ortsteil Grünheide der Gemeinde Grünheide (Mark) ist im Teilregionalplan „Siedlungsstruktur 
und Grundfunktionale Schwerpunkte“ nach Z 2.1 als Grundfunktionaler Schwerpunkt (GSP) 
festgelegt. Gemäß Z 5.7 LEP HR erhalten GSP als weitere Schwerpunkte der Wohnsiedlungs-
flächenentwicklung eine zusätzliche Wachstumsreserve von 2 ha pro 1.000 Einwohnern über die 
Eigenentwicklungsoption hinaus.  
 
Im Mittelpunkt des Zielabweichungsverfahren steht die Darstellung der neuen Wohnbaufläche 
„Am Schulcampus“ (6,5 ha) im Ortsteil Grünheide sowie die Darstellung der Wohnbaufläche 
„Kagel-West“ (9,0 ha), im Flächennutzungsplan. Letztere Fläche ist ebenfalls Gegenstand der 
parallellaufenden Aufstellung des BP Nr. 64. Insgesamt beläuft sich der Antragsgegenstand des 
Zielabweichungsverfahrens auf 15,5 ha. 
 
Im Zuge der Errichtung und des geplanten Ausbaus der Tesla-Gigafactory besteht in deren 
Umfeld aktuell und zukünftig eine gestiegene Nachfrage nach Wohnraum. Die Gemeinde 
Grünheide (Mark), das Amt Spreenhagen, sowie die Stadt Fürstenwalde sind im „Landesplaneri-
schen Konzept zur Entwicklung des Umfeldes der Tesla-Gigafactory Berlin-Brandenburg“ als Teil 
des engeren Bezugsraums mit höchster Lagegunst eingestuft (LPK Tesla, Kapitel 3.5). Die 
Schaffung von zusätzlichen Wohnbauflächen in der Gemeinde Grünheide (Mark) entspricht 
demzufolge grundsätzlich den regionalplanerischen Zielsetzungen.  
 

 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
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Die Gemeinde Grünheide (Mark) gibt den Bedarf an Wohnraum mit 1.611 zusätzlichen 
Wohneinheiten an und bezieht sich dabei auf das LPK Tesla aus dem Jahr 2021. Ein Großteil 
des gestiegenen Bedarfs an Wohneinheiten wird dementsprechend mit dem potenziellen Zuzug 
durch Tesla-Beschäftigte begründet.  
 
Die Regionale Planungsstelle Oderland-Spree hat im Jahr 2022 auf Grundlage des o. g. landes-
planerischen Konzeptes eine Eignungsanalyse von Wohnbaupotentialen in den Gemeinden 
Grünheide (Mark) und Spreenhagen durchgeführt und ca. 550 Potentialflächen methodisch 
bewertet.    
 
Zur Wohnbaufläche „Kagel-West“  
 
Die Potenzialfläche „Kagel-West“ (im FNP-Entwurf Fläche Nr.1.30) befindet sich im Ortsteil Kagel 
und hat eine Fläche von ca. 9 ha. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt die Fläche 
überwiegend als Waldfläche dar. Die Fläche befindet sich vollständig im LSG „Müggelspree-
Löcknitzer Wald- und Seengebiet“. Ein Zustimmungsantragsverfahren wurde bei der zuständigen 
Landesbehörde gestartet.  
 
Die Fläche „Kagel West“ wurde im Rahmen der „Eignungsanalyse von Wohnbaupotentialen in 
den Gemeinden Grünheide (Mark) und Spreenhagen“ der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Oderland-Spree im Jahr 2022 als Potenzialfläche mit insgesamt 14,6 ha analysiert und mit einer 
mittleren Eignung bewertet („Kagel-Erknerstraße“).  
 
Zur Wohnbaufläche „Am Schulcampus“  
 
Die Potenzialfläche „Am Schulcampus“ (im FNP-Entwurf Fläche Nr.1.15b) befindet sich im Ortsteil 
Grünheide (Mark) und hat eine Fläche von ca. 6,5 ha. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan 
stellt die Fläche als Waldfläche dar. Die Fläche befindet sich vollständig im LSG „Müggelspree-
Löcknitzer Wald- und Seengebiet“. Die Vereinbarkeit ist mit den zuständigen Landesbehörden 
abzustimmen. 
 
Die Fläche „Am Schulcampus“ entspricht in Teilen der gleichnamigen Potenzialfläche, die in der 
o.g. Eignungsanalyse mit insgesamt 8,3 ha analysiert und mit einer mittleren Eignung bewertet 
wurde.  
 
Zusammenfassende Regionalplanerische Bewertung  
Die Gemeinde Grünheide hat im Antrag auf Zielabweichung den gestiegenen Wohnbedarf 
dargelegt und die Eignung sowie die verkehrliche Lagegunst der Potenzialfläche heraus-
gearbeitet.  
 
Die Regionale Planungsstelle Oderland-Spree stimmt dem Antrag auf Zielabweichung der 
Gemeinde Grünheide (Mark) für die Schaffung neuer Wohnsiedlungsflächen im Tesla-
Umfeld zu.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Wolfgang Rump  
Leiter Reg. Planungsstelle   
     
Verteiler LK LOS, Gemeinde Grünheide (Mark) 
R:\TOEB\Grünheide\ZAV Wohnsiedlungsflächen Grünheide\25.11.27_ZAV Grünheide_Stn. RPS.docx 
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